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97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

62004CJ0340 Carbotermo VORAB;

62007CJ0573 Sea VORAB;

BVergG 2006 §10 Z7 lita;

1. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.04.2012 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 10 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

3. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

4. BVergG 2006 § 10 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Rechtssatz

Zum Kriterium des § 10 Z. 7 lit. a BVergG 2006 (Kontrolle wie über eigene Dienststelle) hat der EuGH wiederholt darauf

hingewiesen, dass der Umstand, dass der öAentliche Auftraggeber zusammen mit anderen öAentlichen Stellen das

gesamte Grundkapital einer den Zuschlag erhaltenden Gesellschaft hält, darauf hindeute - ohne entscheidend zu sein -

, dass er über diese Gesellschaft eine Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen ausübe. Dagegen schließe es eine

- auch minderheitliche - Beteiligung eines privaten Unternehmens am Grundkapital einer Gesellschaft, an der auch der

betreAende öAentliche Auftraggeber beteiligt sei, auf jeden Fall aus, dass der öAentliche Auftraggeber über die

Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle ausüben könne wie über seine eigenen Dienststellen (vgl. etwa das Urteil Sea, RNr.

45 und 46, mwN). In einem Fall, in dem sich mehrere öAentliche Stellen dafür entscheiden, einige ihrer

gemeinwirtschaftlichen Aufgaben durch die Einschaltung einer Gesellschaft zu erfüllen, deren Anteile sie gemeinsam

halten, sei es ausreichend, wenn diese Stellen ihre Kontrolle über diese Gesellschaft gemeinsam ausüben können.

Dass dem einzelnen öAentlichen Auftraggeber in der Gesellschaft nur die Stellung eines Minderheitsgesellschafters

zukomme, der somit die Kontrolle nicht allein ("individuell") ausüben könne, schade nicht (vgl. auch dazu etwa das

Urteil Sea, RNr. 54 bis 63, mwN).Zum Kriterium des Paragraph 10, ZiAer 7, Litera a, BVergG 2006 (Kontrolle wie über

eigene Dienststelle) hat der EuGH wiederholt darauf hingewiesen, dass der Umstand, dass der öffentliche Auftraggeber

zusammen mit anderen öAentlichen Stellen das gesamte Grundkapital einer den Zuschlag erhaltenden Gesellschaft

hält, darauf hindeute - ohne entscheidend zu sein -, dass er über diese Gesellschaft eine Kontrolle wie über seine

eigenen Dienststellen ausübe. Dagegen schließe es eine - auch minderheitliche - Beteiligung eines privaten

Unternehmens am Grundkapital einer Gesellschaft, an der auch der betreAende öAentliche Auftraggeber beteiligt sei,

auf jeden Fall aus, dass der öAentliche Auftraggeber über die Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle ausüben könne wie

über seine eigenen Dienststellen vergleiche etwa das Urteil Sea, RNr. 45 und 46, mwN). In einem Fall, in dem sich

mehrere öAentliche Stellen dafür entscheiden, einige ihrer gemeinwirtschaftlichen Aufgaben durch die Einschaltung

einer Gesellschaft zu erfüllen, deren Anteile sie gemeinsam halten, sei es ausreichend, wenn diese Stellen ihre

Kontrolle über diese Gesellschaft gemeinsam ausüben können. Dass dem einzelnen öAentlichen Auftraggeber in der

Gesellschaft nur die Stellung eines Minderheitsgesellschafters zukomme, der somit die Kontrolle nicht allein

("individuell") ausüben könne, schade nicht vergleiche auch dazu etwa das Urteil Sea, RNr. 54 bis 63, mwN).
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